
   

Vorlage an die Stadtverordnetenversammlung 

Vorlagennummer: STV/1053/2012 
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich 
Datum: 14.08.2012 

 
Amt: Büro der Stadtverordnetenversammlung 
Aktenzeichen/Telefon: - Al -/1032 
Verfasser/-in: Michael Janitzki, Fraktion Linkes Bündnis/Bürgerliste Gießen 
 
 
Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 
Magistrat  Zur Kenntnisnahme 
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts-, Rechts- und 
Europaausschuss 

27.08.2012 Beratung 

Stadtverordnetenversammlung 06.09.2012 Entscheidung 
 
 
Betreff: 
Ausführung von Beschlüssen 
- Antrag der Fraktion Linkes Bündnis/Bürgerliste Gießen vom 14.08.2012 
 
Antrag: 
„Die Stadtverordnetenversammlung fordert den Magistrat auf, 

1. den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 12.05.2010 auszuführen und 
im Internet-Portal der Stadt Gießen in der Rubrik ‚Landesgartenschau’ und dort bei den 
Downloads die beschlossene Fassung des Grundsatzbeschlusses zur Festlegung des 
Investitionshaushaltes zur Landesgartenschau 2014 (DS 3008/2010), und zwar mit 
den Punkten 2.2, 2.3 und 2.4. einzustellen,  

2. den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 25.03.2010 auszuführen, die 
Gefahrenabwehrverordnung in § 15 Abs. 1, Punkt 2 zu ändern und im Internet-Portal 
der Stadt Gießen in der Rubrik ‚Stadtrecht’ die alte Fassung durch die geänderte zu 
ersetzen. 

3. den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.11.2011auszuführen und 
umgehend das Ergebnis der Prüfung mitzuteilen, ob und wie die Baumschutzsatzung 
der Stadt Wiesbaden auch in Gießen angewendet werden kann,  

4. und zu berichten, wie in der Stadtverwaltung dafür gesorgt ist, dass Beschlüsse 
ausgeführt, bzw. vollständig und im angemessenen Zeitrahmen umgesetzt werden.“ 

 
Michael Janitzki 
Fraktionsvorsitzender 
 


	Sachverhalt
	Datum
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung
	Anlage

